
Donnerstag, den 20. Februar 2020 Jahrgang 56   Nummer 8

Mitteilungsblatt   

Mittwoch, 29. Juni 2018 Jahrgang 52 – Nummer 26

Vielfalt erleben. Genießen.

mit einem

Hexaholz - Raucha soll’s

Wo na -
 in d‘Höll na

wünscht allen Mäschgerle der entmachtete,  
schlüssel- und herrenlose Schultes!

Bekanntmachung
... am Bromigen Freitag bleiben das Rathaus und die Wolfegg Information geschlossen. 

Die Wolfegg Information bleibt ebenfalls am Rosenmontag geschlossen.  
Das Rathaus ist ab Rosenmontag wieder geöffnet. 

Hundsknochen - Wau Wau
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Bekanntmachung des Sat-
zungsbeschlusses zur 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes 
„Wohngebiet Kiebitz - Neu-
fassung“ und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wolfegg 
hat am 20.01.2020 für das Gebiet  
„des ehemaligen Ferienhausgebietes 
Kiebitz - Alttann“ 
die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Wohngebiet Kiebitz - Neufassung“ und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fas-
sung vom 19.11.2019 als Satzung beschlos-
sen Der räumliche Geltungsbereich ist im 
abgebildeten Lageplan dargestellt. 
Diese Bebauungsplanänderung wird gem. 
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) durch 
diese Bekanntmachung rechtsverbind-
lich. Ein Genehmigungsverfahren beim 
Landrats amt Ravensburg war nicht erfor-
derlich, da der Bebauungsplan aus dem 
gültigen Flächennutzungsplan entwickelt 
worden ist. 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Wohngebiet Kiebitz - Neufassung“ und 
die örtlichen Bauvorschriften hierzu beste-
hend aus Planzeichnung, Satzung und 
Begründung - kann ab Veröffentlichung 
dieser Bekanntmachung im Rathaus der 
Gemeinde Wolfegg (Rötenbacher Straße 
11, 88364 Wolfegg) Zimmer 11, während 
der allgemeinen Öffnungszeiten eingese-
hen werden. Jedermann kann die Bebau-
ungsplanänderung einsehen und über 
seinen Inhalt Auskunft verlangen. 

Zudem wird die in Kraft getretene Bebau-
ungsplanänderung mit Begründung im 
Internet unter 
https://www.wolfegg.de/gemeinde-wolfegg/
bauen/aenderung-kiebitz-alttann 
eingestellt und einsehbar sein. 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des Baugesetzbuches beim 
Zustandekommen eines Bebauungspla-
nes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer 
beachtlichen Verletzung der in § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, im Falle 

einer beachtlichen Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungsplanes (§ 214 
Abs. 2 BauGB), im Falle von beachtlichen 
Mängeln des Abwägungsvorgangs (§ 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB) oder im Falle beacht-
licher Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder die Mängel begründen soll, ist 
darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die frist-
gemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, wird hingewiesen. 
Wolfegg, den 20.02.2020 
gez. Peter Müller, Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des 
§ 21 des Gesetzes über kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ), in der Fassung vom 16. 
September 1974 (GBl. S. 408, 1975 S. 460, 
1976 S. 408), zuletzt geändert durch Artikel 2 
vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147, 1149). 
Am 06.06.2016 wurde in der Verbandsver-
sammlung § 1 (1) die Aufnahme von Argen-
bühl und Achberg als Mitglied beschlossen. 
Am 14.11.2016 wurde in der Verbands-
versammlung § 9 Wirtschaftsführung als 
Eigenbetrieb beschlossen. 

 

 
 

Mitarbeiter (m/w/d) für den gemeindlichen Bauhof 
(100%) 

 
Die Gemeinde Wolfegg (ca. 3.750 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) für den gemeindlichen Bauhof. Das 
Aufgabengebiet umfasst u.a. die Pflege öffentlicher Grünflächen (Sportan-
lagen, Spielplätze usw.), Unterhaltung der Straßen, Wege und Wasserläu-
fe, den Winterdienst, Arbeiten im Bereich der Abwasserbeseitigung, die 
Pflege und Wartung der Maschinen und Geräte des Bauhofs und Arbeiten 
bei der Organisation kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde. 
 
Wir erwarten eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung. Bereitschaft 
zur Arbeit auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten und am Wochenende 
z. B. beim Winterdienst, setzen wir voraus. Der Führerschein der Klasse 
BE ist Einstellungsvoraussetzung, der Führerschein der Klasse CE wäre 
wünschenswert. 
 
Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aufgeschlossenen 
Team, Bezahlung nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) in Entgeltgruppe 5 sowie einen sicheren Ar-
beitsplatz in einem modernen und sehr gut eingerichteten Gemeindebau-
hof. 
 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre Bewerbung 
bis spätestens 18.02.2020 an das Bürgermeisteramt Wolfegg, Rötenbacher 
Str. 11, 88364 Wolfegg bzw. per Mail an a.hess@wolfegg.de. Für telefoni-
sche Auskünfte stehen Ihnen Herr Heß  (Tel.: 07527/9601-18) oder Frau 
Kammerlander (Tel.: 07527/9601-17) gerne zur Verfügung. Nähere Infor-
mationen über die Gemeinde Wolfegg finden Sie im Internet unter 
www.wolfegg.de. 

 
 
 

 

Die Gemeinde Wolfegg (rd. 3.860 Einwohner) sucht zum 01.09.2020 eine(n) 

Auszubildende(n) (m/w/d) 
zur/zum Jugend- und Heimerzieher(in) 
Die Gemeinde Wolfegg stellt bei der Grundschulbetreuung erstmals einen Ausbil-
dungsplatz zur/zum Jugend- und Heimerzieher(in) zur Verfügung. Es handelt sich um 
eine duale Ausbildung (Wechsel Fachschule/Praxis). An einem Tag der Woche findet 
der Unterricht an der Fachschule des Instituts für Soziale Berufe in Ravensburg statt. 
Die Ausbildung dauert drei Jahre. Die Einstellung erfolgt nach den Bestimmungen des 
Tarifvertrags des Öffentlichen Dienstes (TVöD). In allen drei Ausbildungsjahren wird 
eine Ausbildungsvergütung (entsprechend TVöD Pflegeberufe in Ausbildung) gezahlt. 
Die Grundschulbetreuung betreut Schüler  vor dem Unterricht ab 7.00 Uhr, sowie nach 
der 5. Stunde ab 12.10 – 16.00. In den Ferien (Oster-, Herbst- und Sommerferien) fin-
det eine Ferienbetreuung statt.  

Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der Grundschulbetreuung Frau Lang (Tel. 
0177/4401503) gerne zur Verfügung. Weitere Informationen zur Gemeinde Wolfegg fin-
den Sie auch im Internet unter www.wolfegg.de.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte 
schriftlich an die Gemeinde Wolfegg im Allgäu, Rötenbacher Str. 11, 88364 Wolfegg.  

 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes "Wohngebiet Kiebitz – Neufassung" und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wolfegg hat am 20.01.2020 für das Gebiet  

"des ehemaligen Ferienhausgebietes Kiebitz - Alttann" 

die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Wohngebiet Kiebitz – Neufassung" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 19.11.2019 als Satzung 
beschlossen Der räumliche Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. 

 

 

Diese Bebauungsplanänderung wird gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) durch 
diese Bekanntmachung rechtsverbindlich. Ein Genehmigungsverfahren beim 
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Am 20.03.2019 wurde in der Verbandsver-
sammlung § 1 (1) die Aufnahme von Eben-
weiler als Mitglied beschlossen. 
Am 12.03.2019 wurde in der Verbandsver-
sammlung 
 -  § 1 (1) die Aufnahme von Isny als Mit-

glied 
 -  § 2 (2) die Netzbetriebsausschreibung 

gemäß VgV und UVgO 
 -  § 2 (3) die Fördermittelbeantragung 

als Aufgabe des Verbandes 
 -  § 4 (1) Zusammensetzung der Ver-

bandsversammlung 
 - § 11 (1) Verbandskassenverwaltung 
 - § 14 (1) Stammkapital 
 - § 15 (4) Einnahmen von Pacht 
 -  § 16 Öffentliche Bekanntmachung 

über www.oberschwaben.net 
 - Hinweis zur Satzung 
beschlossen. 
Die Verbandsversammlung des Zweckver-
band Breitbandversorgung im Landkreis 
Ravensburg hat am 03.12.2019 die fol-
gende Neufassung der Verbandssatzung 
des „Zweckverband Breitbandversorgung 
im Landkreis Ravensburg“ beschlossen. 
  

Zweckverband Breitbandversorgung 
im Landkreis Ravensburg 

Sitz: Fronreute 
  

I. Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 

Mitglieder, Name und Sitz  
des Verbandes, Befristung 

(1) Die Städte und Gemeinden Achberg, 
Aichstetten, Aitrach, Altshausen, Amt-
zell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Wald-
see, Bad Wurzach, Baienfurt, Baindt, 
Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, 
Ebenweiler, Ebersbach- Musbach, 
Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, 
Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, 
Isny, Hoßkirch, Kißlegg, Königseggwald, 
Leutkirch, Riedhausen, Schlier, Unter-
waldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen, 
Wilhelmsdorf, Wolfegg und Wolperts-
wende bilden den Zweckverband 
„Breitbandversorgung im Landkreis 
Ravensburg“ im Sinne des Geset-
zes über kommunale Zusammenar-
beit (GKZ). Das Zweckverbandsgebiet 
umfasst die Gesamtgemarkungen der 
Mitgliedsstädte und -gemeinden. 

(2) Der Zweckverband führt den Namen 
  „Zweckverband Breitbandversorgung 

im Landkreis Ravensburg“ 
 im Folgenden „Verband“ genannt. Er hat 

seinen Sitz in 88273 Fronreute, Land-
kreis Ravensburg. 

  
§ 2 

Aufgaben des Verbandes 
(1) Der Verband hat die Aufgabe, die zur 

Versorgung der Gewerbebetriebe, Pri-
vathaushalte und sonstiger Nutzer mit 
Mehrfachdienstleistungen (Breitband-
versorgung) erforderlichen Anlagen, 

Notrufe / NotdieNste

Notrufnummern
Seit 27. Mai 2015 lautet die bundesweit 
einheitliche Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst

116 117
Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, 
Herzinfarkt, akuten Blutungen oder Ver-
giftungen, alarmieren Sie bitte sofort den 
Rettungsdienst unter der

Notrufnummer 112.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. (01805) 911-630

Tierärztlicher Notdienst
für Kleintiere
Samstag, 22. Februar/
Sonntag, 23. Februar 
Bekanntgabe des Notdienstes für die 
Tierarztpraxis Dr. Julia Wenzel unter Tel. 
(07529) 973411

Apotheken
Freitag, 21. Februar 
Apotheke am Frauentor, Schussenstr. 3, 
Ravensburg, Tel. (0751) 22121 
Rochus-Apotheke, Herrenstr. 22 
Wangen, Tel. (07522) 21379 
Samstag, 22. Februar 
Elisabethen-Apotheke, Marktstr. 23 
Leutkirch, Tel. (07561) 3622 
Löwen-Apotheke, Bachstraße 22 
Ravensburg, Tel. (0751) 23295 
Rochus-Apotheke, Herrenstr. 22 
Wangen, Tel. (07522) 21379 
Bereitschaft von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
Sonntag, 23. Februar 
Apotheke im Kaufland, Weißenauer Straße 15 
Ravensburg, Tel. (0751) 3550824 
Schloss-Apotheke, Marktstr. 18 
Bad Wurzach, Tel. (07564) 93330 
Montag, 24. Februar 
Kornhaus-Apotheke, Kornhausstr. 12 
Leutkirch, Tel. (07561) 98880 
Bereitschaft von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Storchen-Apotheke, Mittelöschstr. 7 
Ravensburg, Tel. (0751) 91785 
Dienstag, 25. Februar 
Apotheke im Gesundheitszentrum, Siemens-
str. 12, 
Wangen, Tel. (07522) 931077 
Apotheke im Spital, Bachstraße 51 
Ravensburg, Tel. (0751) 3621584 
Mittwoch, 26. Februar 
Apotheke im Stadtzentrum, Karlstr. 21 
Weingarten, Tel. (0751) 76463641 
St.-Gallus-Apotheke, Herrenstr. 10, 
Kißlegg, Tel. (07563) 8230 
Donnerstag. 27. Februar 
Fürstliche Hof-Apotheke, Alttanner Str. 2 
Wolfegg, Tel. (07527) 95110 
Freitag, 28. Februar 
St.-Martins-Apotheke am Saumarkt, Bindstr. 49, 
Wangen, Tel. (07522) 2460 
Waldburger-Apotheke, Hauptstraße 34 
Waldburg, Tel. (07529) 974900 
Bereitschaft von morgens 8.30 Uhr bis zum 
nächsten Morgen 8.30 Uhr 

Soziale Dienste
Arbeiter-Samariter-Bund, Wolfegg:
Sozialstation, Hausnotruf und Essen 
auf Rädern (07527) 95397
Sozialstation Gute Beth,
Bad Waldsee (07524) 1204
ZUHAUSE LEBEN 
Weingarten (0751) 5576547 
Frau Sieglinde Zimmer-Meyer
zimmer-meyer@caritas-bodensee-oberschwaben.de

Sozialstation Heilig Geist - Kißlegg,
Wolfegg, Bad Wurzach
oder (07563) 8440
Nachbarschaftshilfe
Margarete Schürrle (07527) 5230
Familienpflege und Dorfhilfe von cura familia  
Tel. 0151 2169 5528  Frau Egger 
oder Tel. kostenlos (0800) 9791119

Ambulante Hospizgruppe Kißlegg e.V.
Doris Dörrer (07563/3957)
Maria Butscher (07527/5141)
Die Johanniter
Hausnotrufservice (0751) 36149-0
Malteser Ravensburg-Weingarten
Hausnotruf und 
Mahlzeitendienst (0751) 366130
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Ravensburg e.V.
Hausnotruf und Mobilruf
Menüservice „Essen auf Rädern“
 (0751) 560610
Polizei
Polizeiposten Vogt (07529) 97156-0
Fax (07529) 97156-22

Notrufe
Rettungsdienst - Krankentransport 112
Überfall, Unfall, Notfälle, Polizei 110
Feuerwehr 112

Wasserversorgung
Störungs- und Bereitschaftsdienst   
 (07524) 400 240
(außerhalb der Dienstzeit)
 (0171) 4209386

impressum
Herausgeber: Bürgermeisteramt Wolfegg
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88364 Wolfegg, 88362 Wolfegg (Postfach) 
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Fax: (07527) 9601-700 (Zentrale)
E-Mail: gemeinde@wolfegg.de
Internet: http://www.wolfegg.de
Sprechzeiten: Mo. - Fr.: 8.00 - 12.00 Uhr
Di.: 14.00 - 18.00 Uhr 
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt 
des amtlichen Teils: 
Bürgermeister Peter Müller 
oder sein Vertreter im Amt.
Herstellung und Vertrieb:  
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Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel.: (07154) 82 22-0, Fax: (07154) 82 22-15
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Anzeigenschluss: dienstags, 13 Uhr
Erscheint wöchentlich donnerstags. 
Bezugsgebühr jährlich € 18,00.
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die im Eigentum der jeweiligen Mit-
glieder, im Folgenden als „Verbands-
gemeinden“ bezeichnet, stehen, zu 
verwalten und zu verpachten. 

(2) Zur Verwaltung und Verpachtung gehört 
auch die Organisation der Durchführung 
vergaberechtlicher Ausschreibungen 
zur erst noch erfolgenden Errichtung 
der vorgenannten gemeindlichen Anla-
gen (gemäß VOB/A) und des nach Inbe-
triebnahme der Anlagen erforderlichen 
Netzbetriebs (gemäß VgV und UVgO). 
Ferner übernimmt der Zweckverband 
die Planung und Baubetreuung bezüg-
lich der zu errichtenden Anlagen und 
tritt als Bauherr auf. Die Verwaltung 
und Verpachtung erstreckt sich auch 
auf bereits vorhandene und künftige 
Anlagen der Verbandsmitglieder, sofern 
diese deren Einbeziehung dem Zweck-
verband gegenüber schriftlich erklären. 

(3) Der Zweckverband übernimmt für die 
Mitgliedsgemeinden die Antragstellung 
für die Förderanträge gegenüber dem 
Land Baden- Württemberg und der Bun-
desrepublik Deutschland. Er übernimmt 
auch die rechtliche Beurteilung mit ent-
sprechenden Fachbüros. Darüber hin-
aus ist der Zweckverband auch für die 
Durchführung von Workshops und Fort-
bildungsveranstaltungen verantwortlich. 

(4) Zusätzliche Aufgaben der Verbandsmit-
glieder, insbesondere solche, die der 
interkommunalen Kooperation dienen, 
können im Rahmen des § 21 GKZ dem 
Verband übertragen werden. 

(5) Die Verbindungen mit erforderlichen 
Anlagen über Landkreisgrenzen hin-
weg oder zur Verbindung von Insella-
gen baut der Verband in eigener Regie 
und in eigener Zuständigkeit. Diese 
Anlagen bleiben im Eigentum des Ver-
bandes. Die Kosten werden über die 
Umlage nach § 15 auf die einzelne Ver-
bandsgemeinde verteilt. 

  
II. Verfassung und Verwaltung 

§ 3 
Organe des Verbands 

(1) Organe des Zweckverbands sind: 
 - die Verbandsversammlung 
 - der Verbandsvorsitzende 
(2) Soweit sich aus dem Gesetz überkom-

munale Zusammenarbeit (GKZ) und 
aus den Bestimmungen dieser Sat-
zung nichts anderes ergibt, finden die 
Bestimmungen der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg entsprechende 
Anwendung. 

§ 4 
Zusammensetzung der Verbands

versammlung 
(1) Die Verbandsversammlung besteht aus 

den Vertretern der Verbandsmitglie-
der. Gemäß §13 Abs.4 Satz1, 1. Halb-
satz GKZ wird jede Gemeinde in der 
Verbandsversammlung durch den Bür-

germeister vertreten. Im Fall einer Ver-
hinderung tritt nach § 13 Abs. 4 Satz 1, 
2. Halbsatz GKZ an deren Stelle ihr all-
gemeiner Stellvertreter oder ein beauf-
tragter Bediensteter nach §53 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung. 

(2) Jedes Verbandsmitglied hat das Recht, 
einen Stellvertreter zu benennen. 

(3) Jedes Verbandsmitglied hat eine 
Stimme. 

(4) Die Mitglieder der Verbandsversamm-
lung sind ehrenamtlich tätig. 

  
§ 5 

Aufgaben und Geschäftsführung der 
Verbandsversammlung 

(1)  Die Verbandsversammlung ist die Ver-
tretung der Verbandsmitglieder und 
das Hauptorgan des Zweckverbands. 
Sie legt die Grundsätze für die Verwal-
tung des Zweckverbandes fest und 
bestimmt den Verbandsvorsitzenden. 
Die Verbandsversammlung entscheidet 
in den ihr durch Gesetz oder in dieser 
Satzung zugewiesenen Angelegen-
heiten und überwacht die Ausführung 
ihrer Beschlüsse durch den Verbands-
vorsitzenden. Die Verbandsversamm-
lung ist insbesondere zuständig für die 
Beschlussfassung über alle Angelegen-
heiten, die nicht in die Zuständigkeit 
des Verbandsvorsitzenden fallen. 

(2)  Auf die Geschäftsführung der Verbands-
versammlung finden die Bestimmungen 
der Gemeindeordnung für den Gemein-
derat sinngemäß Anwendung, soweit § 
15 GKZ nichts anderes bestimmt. 

§ 6 
Geschäftsgang 

(1)  Der Verbandsvorsitzende beruft die 
Verbandsversammlung schriftlich mit 
angemessener Frist unter Angabe der 
Tagesordnung zu den Sitzungen ein. 
In dringenden Fällen kann die Ladung 
auch formlos und ohne Einhaltung 
einer Frist ergehen. 

(2)  Die Verbandsversammlung ist jährlich 
mindestens einmal einzuberufen. Sie 
muss unverzüglich einberufen werden, 
wenn ¼ der Verbandsgemeinden dies 
unter Angabe des Verhandlungsge-
genstands beantragen, der zum Aufga-
benbereich der Verbandsversammlung 
gehören muss. 

(3)  Die Sitzungen der Verbandsversamm-
lung sind grundsätzlich öffentlich. Sie 
sollen abwechselnd in den Verbands-
gemeinden stattfinden. 

(4) Die Verbandsversammlung kann nur 
in einer ordnungsgemäß einberufe-
nen und geleiteten Sitzung beraten 
und beschließen. 

(5) Über die Sitzung der Verbandsver-
sammlung und die dabei gefassten 
Beschlüsse sind Niederschriften zu fer-
tigen, die durch den Vorsitzenden und 
mindestens zwei Mitglieder, die an der 

Sitzung teilgenommen haben, und 
den Schriftführer zu beurkunden sind. 
Die Niederschrift ist der Verbandsver-
sammlung bei der nächsten Sitzung zur 
Kenntnis zu bringen. Mehrfertigungen 
von Niederschriften über nicht öffent-
liche Sitzungen dürfen nicht ausgehän-
digt werden. 

  
§ 7 

Verbandsvorsitzender 
(1) Der Verbandsvorsitzende sowie sein 

Stellvertreter werden von der Verbands-
versammlung aus ihrer Mitte auf die 
Dauer von 3 Jahren gewählt. Schei-
det ein Gewählter aus der Verbands-
versammlung vorzeitig aus, so endet 
auch sein Amt. Die Verbandsversamm-
lung hat für die Restdauer der Amtszeit 
einen neuen Vorsitzenden oder Stell-
vertreter zu wählen. 

(2) Der Verbandsvorsitzende leitet die Ver-
bandsversammlung. Er beruft die Mit-
glieder der Verbandsversammlung zu 
den Sitzungen ein und bereitet die 
Beschlüsse vor. Ihm obliegt der Vollzug 
der Beschlüsse der Verbandsversamm-
lung. Der Verbandsvorsitzende erledigt 
in eigener Zuständigkeit die Geschäfte 
der laufenden Verwaltung und die ihm 
sonst durch Gesetz, Satzung oder die 
Verbandsversammlung übertragenen 
Aufgaben. 

(3) Als Geschäfte der laufenden Verwal-
tung gelten insbesondere 

 1. die Bewirtschaftung der im Ver-
waltungshaushalt veranschlagten Ein-
nahmen und Ausgaben, 

 2. die Vergabe von Lieferungen und 
Leistungen zur Ausführung von Vorha-
ben des Vermögenshaushaltes bis zum 
Betrag von 25.000,00 EUR im Einzelfall, 

 3. die Zustimmung zu überplanmä-
ßigen und außerplanmäßigen Ausga-
ben bis zum Betrag von 5.000,00 EUR 
im Einzelfall die Aufnahme von Darle-
hen und Kassenkrediten im Rahmen der 
Haushaltssatzung. 

(4) In dringenden Angelegenheiten, deren 
Erledigung nicht bis zu einer Sitzung 
der Verbandsversammlung aufgescho-
ben werden kann, entscheidet der Ver-
bandsvorsitzende anstelle dieser. Die 
Gründe für die Eilentscheidung und die 
Art der Erledigung sind den Mitgliedern 
der zuständigen Organe unverzüglich 
mitzuteilen. 

(5) Der Verbandsvorsitzende ist ehrenamt-
lich tätig. Er enthält eine Aufwandsent-
schädigung, die in der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätig-
keit geregelt ist. 

(6) Im Übrigen sind auf den Verbands-
vorsitzenden die Bestimmungen der 
Gemeindeordnung über den Bürger-
meister entsprechend anzuwenden. 

(7) Bis zur Wahl des 1. Verbandsvorsit-
zenden nimmt der Bürgermeister der 
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Gemeinde Fronreute dessen Aufgaben 
wahr. 

  
§ 8 

Ehrenbeamte 
(1)  Zur Erledigung der Verwaltungsge-

schäfte bestellt der Zweckverband: 
 - Verbandspfleger, 
 - Technischen Verwalter. 
 - Verbandskassenverwalter 
  Diese sind Ehrenbeamte des Zweckver-

bandes. 
(2)  Die Entschädigung des Ehrenbeamten 

wird in der Satzung über die Entschädi-
gung für ehrenamtliche Tätigkeit geregelt. 

  
III. Rechnungs- und Wirtschaftsfüh-

rung, Verwaltung 
§ 9 

Wirtschaftsführung 
Für die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen finden nach Maßgabe des § 
20 GKZ die für Eigenbetriebe geltenden 
Vorschriften unmittelbare Anwendung. 
  

§ 10 
Verbandspflege 

(1) Zur fachgemäßen Erledigung der Ver-
waltungsgeschäfte einschließlich der 
Schriftführung und der Betreuung des 
Satzungswesens hat der Zweckverband 
einen Verbandspfleger zu bestellen. Er 
muss die Befähigung zum Gemeinde-
fachbediensteten (§ 58 GemO) besit-
zen. Der Verbandspfleger wird von der 
Verbandsversammlung auf die Dauer 
von fünf Jahren gewählt. 

(2) Dem Verbandspfleger obliegt unbe-
schadet der Verantwortlichkeit des Ver-
bandsvorsitzenden die Besorgung der 
Haushalts- und Rechnungsgeschäfte. 
Außerdem wirkt er bei den übrigen Tei-
len der Verbandswirtschaft mit. 

  
§ 11 

Verbandskassenverwaltung 
(1)  Die Verbandskassenverwaltung wird 

beauftragt die Verbandskasse des 
Zweckverbands zu führen. Bei Bedarf 
wird sie von der Gemeinde Fronreute 
unterstützt. 

(2)  Die der Gemeinde Fronreute für die Kas-
senverwaltung entstehenden Aufwen-
dungen werden vom Zweckverband 
nach Rechnungsstellung erstattet. 

  
§ 12 

Technische Verwaltung 
Für die Erledigung der Aufgaben auf dem 
Gebiet der Technischen Verwaltung wird 
ein Technischer Verwalter von der Ver-
bandsversammlung auf die Dauer von fünf 
Jahren gewählt. 
  

§ 13 
Tagegelder, Reisekosten 

Die Mitglieder der Verbandsversammlung, 
mit Ausnahme des Verbandsvorsitzenden 

und der Ehrenbeamten erhalten für die Teil-
nahme an den Sitzungen und an Dienst-
geschäften außerhalb der Sitzungen eine 
Entschädigung. Das Nähere wird in der Sat-
zung über die Entschädigung für ehren-
amtliche Tätigkeit geregelt. 
  

IV. Deckung des Finanzbedarfs 
§ 14 

Stammkapital 
(1)  Der Verband ist mit je 1.000,00 EURO für 

jedes Mitglied an Stammkapital, somit 
mit 37.000,00 EURO Stammkapital aus-
gestattet. 

(2)  Das Stammkapital wird von den Ver-
bandsgemeinen zu gleichen Anteilen 
von 1.000,00 EURO eingebracht. Das 
Stammkapital wird nach Genehmigung 
der Verbandssatzung und des Zweck-
verbandes angefordert. 

  
§ 15 

Deckung des Finanzbedarfs, Umlagen 
(1) Die für die Planung, den Bau, die Unterhal-

tung und Instandsetzung des jeweiligen 
Stadt- und Ortsnetzes anfallenden Perso-
nal- und Sachkosten werden der jeweili-
gen Gemeinde in Rechnung gestellt. Die 
Kosten des Zweckverbandes für die Ver-
pachtung der Anlagen sowie für die im 
Zusammenhang stehenden Aufgaben 
sind ebenfalls von den Verbandsgemein-
den zu tragen. Personal- und Sachkosten 
für die Bearbeitung der Förderanträge, 
die rechtliche Bearbeitung in Zusammen-
arbeit mit Fachbüros und die Aus- und 
Fortbildung für die Verbandsgemein-
den werden darüber hinaus bei den Ver-
bandsgemeinden geltend gemacht. Für 
diese Kosten werden Dienstleistungs-
verträge mit den jeweiligen Verbands-
gemeinden abgeschlossen. 

(2) Der Verband kann zur Deckung des wei-
teren Finanzbedarfs von den Verbands-
gemeinden eine Umlage erheben. Als 
Umlageschlüssel werden die Einwoh-
nerzahlen des statistischen Landes-
amtes aller Verbandsgemeinden zum 
30.06. des jeweiligen Rechnungsjahres 
festgesetzt. Die Umlage wird nach der 
Einwohnerzahl des statistischen Lan-
desamtes der einzelnen Gemeinde zum 
jeweils 30.06. des Rechnungsjahres von 
jeder Verbandsgemeinde erhoben. 

(3) Auf die Umlage kann der Verband 
Abschlagszahlungen erheben, die 
innerhalb von 14 Tagen nach Anforde-
rung zur Zahlung fällig werden. 

(4) Die Einnahmen aus der Verpachtung 
der Anlagen werden den Verbandsge-
meinden gutgeschrieben. Über die Ver-
teilung der Pachteinnahmen werden 
mit den Verbandsgemeinden entspre-
chende Pachtverträge geschlossen. 

§ 16 
Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Bekanntmachungen des 
Zweckverbandes erfolgen auf der Webseite 

des Zweckverbandes unter www.ober-
schwaben.net unter Beachtung der Vorga-
ben des § 1 Abs. 2 DVO GemO. Im Übrigen 
können Bekanntmachungen während 
der üblichen Sprechzeiten der Gemeinde 
Fronreute im Rathaus, Schwommengasse 
2, 88273 Fronreute kostenlos eingesehen 
werden und sind dort gegen Kostenerstat-
tung als Ausdruck zu erhalten. Ausdrucke 
der öffentlichen Bekanntmachung wer-
den unter Angabe der Bezugsadresse und 
gegen Kostenerstattung auch zugesandt. 
Bei Bekanntmachungen im Internet wird 
der Bereitstellungstag angegeben. Der 
Tag der Bereitstellung ist dabei der Tag der 
Bekanntmachung. 
  

§ 17 
Änderungen der Satzung  

des Zweckverbandes 
(1)  Für die Änderungen der Verbandssat-

zung sowie für die Abwicklung gelten 
die Bestimmungen der §§ 21 ff. GKZ. 

(2)  Mit der Auflösung fällt das Vermö-
gen des Verbandes den Verbandsmit-
gliedern unter Berücksichtigung ihres 
Anteils am Stammkapital zu. 

  
§ 18 

Schlichtung 
(1)  Bei Streitigkeiten zwischen dem Ver-

band und seinen Verbandsmitglie-
dern sowie der Verbandsmitglieder 
untereinander über Rechte und Ver-
bindlichkeiten aus dem Verbandsver-
hältnis, insbesondere über das Recht 
zur Benutzung der Verbandseinrichtun-
gen und über die Pflicht zur Tragung 
der Verbandslasten, kann die Rechtsauf-
sichtsbehörde zur Schlichtung angeru-
fen werden. 

(2)  Wenn die Beteiligten mit den Vorschlä-
gen der Rechtsaufsichtsbehörde zur 
gütlichen Beilegung des Streites nicht 
einverstanden sind, können sie den Ver-
waltungsrechtsweg beschreiten. 

  
§ 19 

Inkrafttreten 
Diese Neufassung der Verbandssatzung 
tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 
25.11.2015 außer Kraft. 
Ausgefertigt, Berg, den 03.12.2019 
Gez. Oliver Spieß, Verbandsvorsitzender 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung (GemO) oder von aufgrund der GemO 
erlassener Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen einer Satzung ist nach 
§4 Abs.4 der GemO in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBl. S. 581) unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der Verletzung begrün-
den soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
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Bekanntmachung bei der Gemeinde Fron-
reute geltend gemacht worden ist. 
Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden 
verstreichen lässt, kann etwaige Verletzung 
gleichwohl auch später geltend machen, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung verletzt worden sind 
oder der Bürgermeister dem Beschluss 
nach §43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder vor Ablauf der Jah-
resfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder ein Dritter die 
Verfahrensverletzung gerügt hat. 

Grundschule 
Wolfegg
Maskenvorstellung in 
der Grundschule Wolf
egg  

Auch in diesem Schuljahr begrüßten wir im 
Rahmen der Kooperation Schule-Verein am 
Freitag, den 07.02.20, wieder Vertreter der 
Narrenzünfte zur Vorstellung ihrer Masken 
in der Schule.  
Ob Wolfegger Kresenzhex, Alttanner Höll-
teufel und Thannweible oder Rötenbacher 
Hunde: die Geschichten über Ursprung, 
Entstehung und Bedeutung der einzelnen 
Masken faszinierten die Kinder. Dass hei-
misches Brauchtum nicht vergessen wer-
den sollte, wurde ihnen  durch diese Aktion 
sehr kindgerecht nähergebracht. Die Kin-
der durften viele Fragen stellen und zum 
Abschluss sogar noch die Masken aufset-
zen.. 
Wir bedanken uns wieder ganz herzlich bei 
Herrn Rotzler, Frau Milz, Frau Wuhrer, Frau 
Münst, Frau Bautz und Frau Stimmler. 
Text und Foto: J. K-H.

Förderverein der 
Grundschule Wolfegg
Zur Mitgliederversammlung 
des Fördervereins der Grund-
schule Wolfegg am Mitt

woch dem 11.03.2020, um 20.00 Uhr in 
der Grundschule Wolfegg laden wir herz-
lich ein. 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch die Vorsitzende 
2. Bericht des Schriftführers 
3. Bericht des Kassiers 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Wahl der Beisitzer 
7. Festsetzung der Rechnungsprüfer 
8. Verschiedenes 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Die Vorstandschaft des FöVe Grundschule 
Wolfegg 

Unsere Öffnungszeiten im Februar 
Im Februar haben wir an folgenden Tagen 
geöffnet: 
Sonntag, 02.02.2020, 16 - 20 Uhr 
Samstag, 08.02.2020, 18 - 22 Uhr 
Samstag, 15.02.2020, 18 - 22 Uhr 
Euch allen wünschen wir ein glückselige 
Fasnet! 
Das JUTZ ist der Jugendraum der Gemeinde 
Wolfegg und bietet ein offenes Angebot 
für alle Jugendlichen. Ihr findet uns hinter 
der Gemeindehalle. Bei Fragen, Kritik und 
Anregungen zum JUTZ wendet euch bitte 
an unsere Jugendbeauftragte Anika Weber 
und Christoph Paone 
(jugend.wolfegg@gmail.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A scheene Fasnet 
 
Schminken und Verkleiden, 
Tanzen und Spaß haben - 
entdecken Sie unsere Aus-
wahl an tollen Büchern und 
fetzigen Kinderlieder-CDs für 
die Faschingszeit! 
 
Bitte beachten: 
In den Faschingsferien vom 
21. - 28. Februar bleibt die 
Bücherei geschlossen. 

 

 

Kindergarten 
St. Theresia
Wolfegg
FrühjahrKinder
kleiderflohmarkt 

und Selbstgemachtes rund ums Kind  
in Wolfegg 
Am Samstag, 07. März 2020 von 13.00 bis 
15.00 Uhr in der Gemeindehalle Wolfegg. 
Tischvergabe für Selbstverkäufer unter Tel. 
07527/9603474, Tischgebühr 10 Euro, Auf-
bau am Samstag, 07. März  ab 11.30 Uhr. 
Verkauft werden kann alles rund ums Kind 
und zur Saison passend sowie Selbstge-
machtes rund ums Kind. Im Foyer findet ein 
kleiner Kinderflohmarkt statt. Anmeldung 
unter Tel 07527/9603474 (ohne Stand-
gebühr). In der Halle gibt es Kaffee- und 
Kuchenverkauf  mit Kinderecke. 
Veranstalter ist der Elternbeirat des Kinder-
gartens Wolfegg. Erlöse kommen dem Kin-
dergarten zugute. 

JUBILARE

Wir gratulieren herzlich  
Herrn Klaus-Jürgen Amthor, Alttann 
am 24. Februar zum 80. Geburtstag. 
Wir gratulieren allen Jubilaren, die nicht 
genannt werden, recht herzlich. 

Wir gratulieren den Eheleuten 
Christa Wilhelmine und 
Rupert Brauchle, Alttann 
ganz herzlich zu ihrer Diaman-
tenen Hochzeit am 19. Feb-
ruar 2020 und wünschen ihnen 
noch viele schöne gemeinsame 
Jahre. 
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Sportverein 
Wolfegg e.V.
Abteilung 
Frauenturnen! 
Am Rosenmontag, den 
24.02.2020  fällt unsere 
Gymnastik aus! 

TC Wolfegg e.V.
Bromiger Freitag, 21.02. 
- Vereinsheim geöffnet 
Am Bromigen Freitag, den 
21. Februar ab 15 Uhr 
laden wir ganz närrisch 

zum Faschingskaffee ins neue Tennisheim 
ein. Ab 17 Uhr findet ein lustiges Faschings-
treiben statt. Für das leibliche Wohl ist mit 
Wurstsalat ebenso gesorgt. Gerne könnt 

ihr Freunde und Bekannte mitbringen. Eine 
kurze Rückmeldung zur besseren Planung 
wäre nett. Wir freuen uns auf euer Kommen. 
Närrische Grüße von Carmen und Brigitte 
 
Skiausfahrt nach Ischgl am 07.03. 
Unsere Ischgl-Ausfahrt findet am Samstag, 
den 07. März statt. Abfahrt ist um 05:30 Uhr 
am Buschparkplatz in Wolfegg. 
 
Mitgliederversammlung am 27. März 
Zur Mitgliederversammlung des Tennis 
Club Wolfegg e.V. und zur Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins Tennis Club 
Wolfegg e.V. am Freitag, den 27. März um 
19:30 Uhr im Hotel-Gasthof „Zur Post“ 
laden wir alle Mitglieder herzlich ein. 
Die Mitgliederversammlung des Förder-
vereins findet im Anschluss an die Mitglie-
derversammlung des Tennis Club Wolfegg 
e.V. statt. 
Die Vorstandschaft 

Reit- und Fahr-
verein Wolfegg 
e.V.
Einladung zur Gene-

ralversammlung 2020 
Zur diesjährigen Generalversammlung 
möchten wie alle Mitglieder des Reit- 
und Fahrvereins Wolfegg recht herz-
lich einladen! Diese findet am Samstag, 
07.03.2020, um 20 Uhr im Reiterstüble 
der Reithalle Wolfegg statt. 

Folgende Punkte stehen auf der Tages-
ordnung: 
 1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende 
 2. Bericht der Schriftführerin 
 3. Bericht des Kassiers 
 4. Bericht der Kassenprüfer 
 5. Bericht der Jugendwartin 
 6.  Bericht der Beauftragten für Turnier- 

und Leistungssport 
 7. Bericht des Hallen- und Inventarwarts 
 8. Diskussion der Berichte 
 9. Entlastung der Vorstandschaft 
10. Verschiedenes 
Wünsche und Anträge für die Tagesord-
nung können bis zum 29.02.2020 bei der 
1. Vorsitzenden Karin Küche (Tel.: 07563 - 
91 48 36) eingereicht werden. 
Wir freuen uns über reges Interesse und 
hoffen auf zahlreiches Erscheinen unse-
rer Mitglieder!  
Die Vorstandschaft 
 
Turnierergebnisse 
Am vergangenen Wochenende konnte sich 
Jenny Neff mit dem erst 5-jährigen Wal-
lach Cayalino in Dettingen in seiner ers-
ten Springpferdeprüfung der Klasse A* mit 
einer Wertnote von 8,0 auf den 4. Rang plat-
zieren. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem erfolg-
reichen Saisonstart! 

 
 

Wöchentlicher  
Veranstaltungskalender  

Februar 

Donnerstag, 20.02. 
09:30 Uhr Schülerbefreiung/Rathaus 

stürmen/Narrenbaumstellen 
 Narrenzünfte der Gemeinde 

Wolfegg 
 Wolfegg 
14:00 Uhr Kinderball 
 Narrenzunft Wolfegg e.V. 
 Gasthaus Post, Wolfegg 
18:30 Uhr Knöchele essen 
 Narrenzunft Hundsknochen 

Rötenbach e.V. 
 Gasthaus Hirsch, Rötenbach 
Freitag, 21.02. 
09:00 Uhr Hemadglonkerumzug 
 Narrenzunft Höllteufel Alt-

tann e.V. 
 Alttann 
09:00 Uhr Dorffasnet 
 Narrenzunft Hundsknochen 

Rötenbach e.V. 
 Rötenbach 
Dienstag, 25.02. 
18:30 Uhr Kehraus 
 Narrenzunft Wolfegg e.V. 
 Gasthaus Post, Wolfegg 
19:00 Uhr Fasnetsvergraben 
 Narrenzunft Höllteufel Alt-

tann e.V. 
 Gasthaus Rose, Alttann 
19:19 Uhr Hundsverbrennen mit 

anschl. Kehraus 
 Narrenzunft Hundsknochen 

Rötenbach e.V. 
 Gasthaus Hirsch, Rötenbach 
Freitag, 28.02. 
 Binokelturnier 
 Sportverein Alttann e.V. 
 Sportheim Alttann

 

KINDERBALL  

der NZ Wolfegg 

Es erwartet euch das Kasperle, schminken,  

tanzen, tolle Spiele und eine Tombola mit tollen Preisen 

 

Wir freuen uns auf EUCH 

Narrenzunft Wolfegg e.V.
Kehraus 
...so schön, schön war die Zeit.... 
Herzliche Einladung zum Kehraus am  Dienstag, 25. Februar 2020 
um 18:30 Uhr  beim Gasthof zur Post. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer. 
HEXAHOLZ - RAUCHA SOLL‘S 
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NATUR - UND KULTURLANDSCHAFT ALTDORFER WALD E.V. 

 

 
Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald e. V.  03. Dez. 2018 
Jens Erlecke, Schafweide 3, D-88364 Wolfegg 

 

Verein Natur- und  
Kulturlandschaft  
Altdorfer Wald
Hilf mit, den Altdorfer Wald 
zu schützen 

Der Wald speichert und filtert Wasser, regu-
liert das Klima, ist Lebensraum für Mensch, 
Pflanze und Tier und er ist einmalig! 
Unterzeichnen Sie nun unsere Online- 
Petition: auf www.Altdorferwald.org 
(mit Link zur Petition) 
Der Wald muss Landschaftsschutzgebiet 
werden! 
Natur- und Kulturlandschaft 
Altdorfer Wald e.V. 

        Hilf mit, den Altdorfer Wald zu schützen  
          Der Wald speichert und filtert Wasser, reguliert das Klima, ist 
          Lebensraum für Mensch, Pflanze und Tier und er ist einmalig !  
Unterzeichnen Sie nun unsere Online-Petition: 
auf www.Altdorferwald.org (mit Link zur Petition) 
Der Wald muss Landschaftsschutzgebiet werden ! 
Natur- und Kulturlandschaft Altdorfer Wald e.V.  

  
Veranstaltungshinweis 
Der Verein Natur- und Kulturlandschaft 
Altdorfer Wald zeigt den Film von Alexan-
der Knor „Der Altdorfer Wald - die grüne 
Lunge Oberschwabens“ am Freitag, 28. 
Febr. 2020, um 19.00 Uhr im Saal, Gast-
hof Post. 
Eintritt frei, Dauer des Films ca. 45 min. 
www.altdorferwald.org 
Im Anschluss des Films können Fragen an 
den Verein gestellt werden. 
Wir freuen uns über zahlreiche Besucher. 
Jens Erlecke, Vorstand 

Sportverein  
Alttann 
4. Binokelturnier 
beim SV Alttann 

wann: Freitag, 28. Februar 2020 
Beginn: 18.00 Uhr 
wo: Sportheim in Alttann 
Anmeldung unter: 07524 / 2130 bzw. 
016097351999 (auch per WhatsApp mög-
lich; bitte den Namen nicht vergessen) 

Einladung zum Hemadglonkerumzug 
und zum Fasnetsvergraben 
Zu unserem diesjährigen Hemadglonker-
umzug mit anschließendem Narrenbaum-
stellen am Freitag, den 21. Februar 2020 
möchten wir alle Mitglieder, Freunde und 
Gönner recht herzlich einladen. Wir treffen 
uns um 09:00 Uhr in der Birkenallee in Alt-
tann. Bitte bringt viele Krachmacher und 
gute Laune mit.   
Am Fasnetsdienstag, 25. Februar 2020, ist 
die Narredei leider schon wieder vorbei. 
Unser Fasnetsvergraben mit anschließen-
dem Kehraus im Gasthaus Rose, findet um 
19:00 Uhr am Narrenbaum in Alttann statt. 
Wir freuen uns über viele große und kleine 
Gäste. 
Der Zunftrat 
Wo na? In’d Höll na! 

Musikverein Molpertshaus hält Jahres-
hauptversammlung ab 
Am Sonntag, 08. März 2020 findet die 
diesjährige Jahreshauptversammlung des 
Musikvereins Molpertshaus ab 10:00 Uhr 
im Adler-Saal in Molpertshaus mit folgen-
der Tagesordnung statt: 
1.  Begrüßung und Bericht des Vorsitzenden 
2.   Bericht der Schriftführerin 
3.   Bericht des Kassierers 
4.   Bericht der Kassenprüfer 
5.  Bericht der Jugendleiterin 
6.   Bericht des Dirigenten 
7.    Entlastung des Vorstandes 
8.    Wahlen 
9. Verschiedenes/Ehrungen 
Wir laden dazu alle Ehrenmitglieder, Förder-
mitglieder, die aktiven Musikerinnen und 
Musiker mit ihren Partnern, die Jungmusi-
kanten mit ihren Eltern, Freunde und Gön-
ner recht herzlich ein. 

25 jähriges 
Juuuubiiiiilääääum! 
Bereits seit 25 Jahren bereichern wir die 
Umzüge in der näheren Umgebung mit 
wechselnden, ausgefallenen Kostümen 
und extravagantem „Gefährt“. 
1995 erstmal als Araber, gefolgt von Pingui-
nen, Betten, Smilies, unter Wasser, Piraten, 
Vampire, Panzerknacker, Höhlenmen-
schen, Goldgräber und aktuell als Wasser-
mer Ach-Geister. 

Danke an alle die uns die letzten 25 Jahre 
unterstützt haben, sei es in der Kostümher-
stellung, beim Wagenbau einschl. Musik, 
Homepagegestaltung...oder als Zuschauer 
am Straßenrand... 
Mehr Infos und Fotos der letzten 25 Jahre 
findet Ihr auf unserer Homepage: 
wassermer-ulkgruppe.de 
 

NZ Vogter Heufresser e.V. 
Die NZ Vogter Heufresser e.V. laden zur 
alljährlichen Vogter Dorffasnet am Bro-
migen Freitag, den 21.02.2020 recht 
herzlich ein, mit: 
08.45 Uhr Schülerbefreiung und anschl. 
Narrenbaumstellen 
09.30 Uhr Rathaus stürmen auf dem 
Le-Mayet-Platz 
14.00 Uhr Großer Narrensprung mit über 
2.500 Hästrägern, Musikern, Schule und 
Kindergärten 
Anschließend buntes Fasnetstreiben in und 
um die Sirgensteinhalle, sowie in den Par-
ty-Zelten! 
Fasnetsverbrennen am Dienstag, den 
25.02.2020 auf dem Le-Mayet-Platz in 
Vogt ab 19.00 Uhr. 
Mit einem Fackelzug und unseren Vogter 
Musikvereinen starten wir vom Flammen-
hof zum Le-Mayet-Platz, um dort die „Fas-
net zu verbrennen“. 
Anschließend Kehraus im Flammenhof mit 
Musik und Einlagen. Für das leibliche Wohl 
wird bestens gesorgt. Diese Veranstaltung 
ist öffentlich und wir würden uns über viel 
Zulauf auch aus Ihrer Gemeinde freuen! 

D` Ach isch nass - Ach was! 
Wassermer Ulkgruppe
D` Ach isch nass - Ach was! 
Wassermer Ulkgruppe
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Allgäu Drumheads Vogt 
Trommlerball in Vogt 
Die Allgäu Drumheads Vogt laden dieses 
Jahr erstmalig am Gumpigen Donners-
tag, 20. Februar zum Trommlerball ein. Die 
Fasnetsveranstaltung findet im Flammen-
hof Vogt statt und beginnt um 19:00 Uhr. 
Neben einigen Livemusikeinlagen sorgt ein 
DJ für den guten Ton. Mit Pulled Pork und 
Kasspätzle sorgen die Veranstalter dafür, 
dass niemand hungrig bleiben muss. 
 
Landjugend Fanfarenzug 
Ankenreute 
Fanfarenball in der Turn- und Festhalle 
Wetzisreute 
Der Förderverein des Landjugend Fanfa-
renzugs Ankenreute e.V. lädt am Samstag, 
den 22.02.2020, zum Fanfarenball in die 
Turn- und Festhalle nach Wetzisreute. Für 
Partystimmung sorgen die „Alpenmafia“, 
sowie fünf Lumpen- und Schalmaienkapel-
len. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Kein Eintritt 
unter 16 Jahren. 

Sankt Katharina  
Wolfegg

Samstag, 22.2.-Kathedra Petri, Fest 
10.30 Uhr Rauchfass-Probe 
17.30 Uhr Vorabendmesse (Jtg. Reiner 

Adler, Ged. Wally u. Wolfgang 
Adler) 

Sonntag, 23.2. - 7.So. im Jahreskreis 
15.00 Uhr Loretokapelle: Rosenkranz 
 (täglich) 
Aschermittwoch, 26.2.; 
Fast- und Abstinenztag; 
Beginn der österlichen Bußzeit 
17.30 Uhr Amt mit Aschenkreuz (Ged. 

Klara Hepp, Jtg. Antonie Heu-
ter, Ged. Josef u. Paula Peter) 

Freitag, 28.2.  
16.45 Uhr Ulrichsaal: Vesper anschl. 

Anbetung bis 18 Uhr 
Sonntag, 1.3. - 1. Fastensonntag 
Kein Rosenkranz 
10.30 Uhr   Amt (Familiengottesdienst) 
 (Jtg. Herma, Franz u. Erna 

Lang, Jtg. Ida u. Josef Martin, 
Ged. Irmgard Heller u. Mat-
thias Martin, Jtg. Albert Reisch-
mann, Ged. Hedwig u. Monika 
Reischmann, Ged. Maria u. Ralf 
Denzler u. Hans Zelenka, Ged. 
Anna u. Alois Schmid) 

15.00 Uhr Loretokapelle: Rosenkranz 
 (täglich) 
  

Rauchfass-Workshop 
Alle Minis sind zur Rauchfass-Probe ein-
geladen: 
Samstag, 22.2. um 10.30 Uhr in der Pfarrkir-
che St. Katharina. 
Wir freuen uns auf euer Kommen 
Pfarrer Klaus Stegmaier und die Oberminis 
  
Fastenkalender 2020 
2€ kostet der Fastenkalender von Misereor, 
er liegt in der Kirche aus. 
  

Sankt Nikolaus 
Alttann

Sonntag, 23.2. - 7. So. im Jahreskreis 
10.30 Uhr Amt 
Dienstag, 25.2. 
09.00 Uhr Messfeier 
Aschermittwoch, 26.2.; 
Fast- und Abstinenztag; 
Beginn der österlichen Bußzeit 
In Wolfegg: 17.30 Uhr Amt mit Aschenkreuz 
Donnerstag, 27.2. 
10.15 Uhr Marientann: Messfeier 
Freitag, 28.2.  
16.45 Uhr Wolfegg-Ulrichsaal Vesper 

anschl. Anbetung bis 18 Uhr 
Sonntag, 1.3. - 1. Fastensonntag 
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
  
Der Wahlausschuss hat am 1.2.2020 den 
endgültigen Wahlvorschlag für die Kir-
chengemeinderatswahl am 22. März 
2020 beschlossen. 
Demnach kandidieren und sind wählbar: 
Bautz Angelika, 49 J., Gaishaus 
Bautz, Manfred, 54 J., Gaishaus 
Brauchle Dietmar, 51 J., Alttann 
Hage Wolfgang, 56 J., Alttann 
Hoch Simone, 49 J., Alttann 
Motz Stefanie, 24 J., Alttann 
Rothenhäusler Claus, 49 J., Alttann 
Seyboldt Andreas, 54 J., Alttann 
Weder Franziska, 33 J., Neuforst 
Weierberger Karl, 49 J., Alttann 
Im Schaukasten ist der Wahlvorschlag auf 
dem offiziellen Formular veröffentlicht. 

Sankt Jakobus  
Maior Rötenbach

Sonntag, 23.2. - 7. So. im Jahreskreis 
08.25 Uhr Rosenkranz 
09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Aschermittwoch, 26.2.; Fast- und Abs-
tinenztag; 
Beginn der österlichen Bußzeit 
In Wolfegg: 17.30 Uhr Amt mit Aschenkreuz 
Donnerstag, 27.2. 
08.25 Uhr Rosenkranz 
09.00 Uhr Messfeier 
Freitag, 28.2.  
16.45 Uh Wolfegg - Ulrichsaal: Vesper 

anschl. Anbetung bis 18 Uhr 

Sonntag, 1.3. - 1. Fastensonntag 
08.25 Uhr Rosenkranz 
09.00 Uhr Amt (Jtg. Marianne Scho-

rer-Berberich u. Georg Scho-
rer, Jtg. Anton Gmünder, Ged. 
Benedikt u. Kreszentia Gmün-
der, Jtg. Pia Reuter, Jtg. Franz 
Brauchle, Jtg. Helmut, Mat-
thäus u. Margarete Fricker) 

  
Herzliche Einladung zum 
Narren-Familien-Gottesdienst 
am Fasnets-Sonntag, 23.02.20, 
9:00 Uhr, St. Jakobus Rötenbach 
mit viel Musik und Gesang! 
Anschließend Proklamation und Narren-
blatt-Verkauf. 
Mäschgerle und Hästräger sind sehr gerne 
gesehen! 
Ob Alt, ob Jung, ob Groß, ob Klein, 
ALLE dürfen verkleidet sein. 
  
Der Kirchengemeinderat 
trifft sich zur öffentlichen Sitzung am 
Donnerstag, 27.2.2020 um 19.30 Uhr 
im Marienheim. 

Sankt Katharina  
Molpertshaus

Sonntag, 23.2. - 7.So. im Jahreskreis  
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Aschermittwoch, 26.2.; 
Fast- und Abstinenztag; 
Beginn der österlichen Bußzeit 
In Wolfegg: 17.30 Uhr; in Bergatreute 19.00 

Uhr Amt mit Aschenkreuz 
Freitag, 28.2.  
16.45 Uhr Wolfegg- Ulrichsaal: Vesper 

anschl. Anbetung bis 18 Uhr 
Samstag, 29.2. 
16.55 Uhr Rosenkranz 
17.30 Uhr Vorabendmesse 

Seelsorgeeinheit 
Oberes Achtal

Sonntagsmesse in Bergatreute 
Sa. 23.2.; 9.00 Uhr Messfeier mit Narren-
zunft 
  
Beichtgelegenheit 
Jeden Freitag nach dem gemeinsamen 
Gebet der Vesper 
17.00 - 17.30 Uhr Pfarrer Stegmaier 
Sa., 29.2., 17.30 Uhr in Alttann 
(Pfr.i.R. Wellhäußer) 
  
Bereitschaftsdienst bei Beerdigungen  
20.2. - 26.2.2.2020 
Pastoralreferentin Beatrix Zürn, 
Telefon 954 9120 
27.2. - 8.3.2020 
Pfarrer Klaus Stegmaier, Telefon 954223 
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Aschermittwoch am 26. Februar - Ein-
gangstor zur 40-tägigen Fastenzeit 
Mit dem Aschermittwoch treten wir in die 
40-tägige Fastenzeit oder ‚Österliche Buß-
zeit‘ ein, die uns auf die Feier des Todes und 
der Auferstehung Christi vorbereiten soll - 
den Höhepunkt des ganzen Kirchenjahres. 
Der Aschermittwoch ist (wie auch der Kar-
freitag) bis heute gebotener Fast- und 
Abstinenztag. Das Fastengebot bedeu-
tet eine einmalige Sättigung am Tag. Dazu 
verpflichtet sind am Aschermittwoch alle 
Christen zwischen dem vollendeten 18. bis 
zum Beginn des 60. Lebensjahres. 
Das Abstinenzgebot heißt konkret Ver-
zicht auf Fleischspeisen. Dazu verpflichtet 
sind alle Christen ab dem vollendeten 14. 
Lebensjahr. 
Die Liturgie der Heiligen Vierzig Tage lädt uns 
zu einer bewusst christlichen Lebensweise 
ein im Gedenken an unsere eigene Taufe 
und durch tätige Buße. Die Kirche empfiehlt 
uns in dieser geprägten Zeit besonders eif-
rig auf das Wort Gottes zu hören, regelmäßig 
und ehrfürchtig die hl. Kommunion zu emp-
fangen, Wortgottesdienste und Andachten 
zu pflegen, vor allem das Kreuzweggebet. 
Wir haben in unseren Kirchen sehr schöne 
Kreuzwegdarstellungen. Diese kann man 
auch für das persönliche Gebet bzw. die 
Betrachtung in kleinen Gruppen nutzen! 
Die Feier der Versöhnung in der hl. 
Beichte und in Bußgottesdiensten hat in 
der Fastenzeit besondere Bedeutung. Jeder 
Christ soll sich regelmäßig prüfen, ob er in 
einer wichtigen Sache bewusst und freiwil-
lig gegen Gott und gegen die Kirche, gegen 
seine Mitmenschen oder gegen sich selbst 
schuldig geworden ist. Wer sich in diesem 
Sinne einer Sünde bewusst ist, soll diese 
möglichst bald bekennen. 
Der Bußcharakter der Fastenzeit wird in der 
Liturgie zeichenhaft dargestellt. Der Altar 
wir nicht mit Blumen geschmückt. Orgel- 
und sonstige Instrumentalmusik erklingt 
zurückhaltend und dient nur zur Unterstüt-
zung des Gesangs. Das Halleluja erklingt 
nicht bis zur Osternacht; dafür ein alter-
nativer Ruf vor dem Evangelium. Der Pfar-
rer und die Ministranten tragen violette 
Gewänder, die Farbe der Buße. 
Die Segnung und Austeilung der aus den 
Palmzweigen des letztjährigen Palmsonn-
tags bereiteten Asche wird am Aschermitt-
woch in der Messfeier nach Evangelium 
und Predigt eingefügt. 
Mit zwei zentralen Gottesdiensten: um 17.30 
Uhr in Wolfegg und um 19.00 Uhr in Bergat-
reute feiern wir in unserer Seelsorgeeinheit 
den Aschermittwoch. Ich möchte Sie, liebe 
Schwestern und Brüder, herzlich zu diesem 
Auftakt der Österlichen Bußzeit einladen. 
Pfarrer Klaus Stegmaier 
  
Mit Jesus in einem Boot 
ist das Motto der Erstkommunion 2020. 
Seit Herbst 2019 sind sie schon „volle Fahrt 
voraus“ in Richtung ihrer ersten Heiligen 

Kommunion und bereiten sich in Gruppen-
stunden und speziellen Gottesdiensten auf 
den ersten Empfang des Sakramentes vor. 
Vorstellungsgottesdienst: Die Kinder wer-
den sich am 1. Fastensonntag 2020 in den 
Gottesdiensten der jeweiligen Gemeinden 
unserer SE vorstellen. 
Wie jedes Jahr bitten wir Sie, liebe Gemein-
demitglieder, durch eine Gebetspaten-
schaft die Erstkommunionkinder, ihre 
Familien und die Gruppenleiterinnen zu 
unterstützen. Im Vorstellungsgottesdienst 
können Sie eine „Karte“ für die Gebetspa-
tenschaft mitnehmen. Vielen Dank für die-
sen wichtigen Dienst des Gebetes, mit dem 
Sie die Kinder und die Vorbereitung zur Ers-
ten Hl. Kommunion begleiten. 
Allen gute „Fahrt voraus“! 
  
Klingt gut - das Gotteslob 
Ein gutes Geschenk für die Erstkommunion 
ist ein Gotteslob. Auch in diesem Jahr bezu-
schusst unser Bischof Dr. Gebhard Fürst den 
Kauf eines neuen Gotteslobes für die Erst-
kommunionkinder mit jeweils 10,00 € pro 
Erstkommunionkind. Jeder, der einem Erst-
kommunionkind ein Gotteslob schenkt, 
oder jedes Erstkommunionkind, das sich 
ein Gotteslob kauft, bekommt bei Vorlage 
des Buches einen Aufkleber eingeklebt und 
den Zuschuss einmalig in bar. Den Aufkle-
ber und den Zuschuss gibt es in den Pfarr-
büros Wolfegg und Bergatreute während 
der Öffnungszeiten. 
  
Bei Dir ist die Quelle des Lebens - getauft 
auf dem Weg 
Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit 
Leitthema dieser Exerzitien im Alltag ist die-
ses Jahr das Sakrament der Taufe mit seinen 
reichen Symbolen. Die 40 Tage vor Ostern 
galten in der frühen Kirche als intensive 
Zeit der Vorbereitung der Taufanwärter, die 
dann in der Osternacht durch die Taufe in 
die Gemeinschaft der Christen aufgenom-
men wurden. Und jedes Jahr in der Oster-
nacht feiern wir die Erinnerung an unsere 
eigene Taufe. Wir sind gerufen aus dem 
Geschenk der Taufe zu leben. 
Für Exerzitien gehen Menschen in der Regel 
eine Woche oder 10 Tage lang in ein Kloster 
oder Bildungshaus, um in der Stille ihr Leben 
in der Beziehung zu Gott zu vertiefen. 
Bei Exerzitien im Alltag ist das anders. Sie 
finden, wie der Name sagt, im ganz norma-
len Alltag statt. Man zieht sich nicht völlig 
zurück, sondern nimmt sich jeden Tag Zeit 
für das persönliche Beten/Meditieren. 
Exerzitien im Alltag sind ein Weg, 
- Den Alltag bewusster zu leben, 
-  Die Verbindung zu Gott inmitten des All-

tags zu suchen und zu bewahren oder zu 
vertiefen 

-  Den konkreten Alltag ins Beten einfließen 
zu lassen und umgekehrt auch das Gebet 
in den Alltag, 

verschiedene Weisen des Betens/Meditie-
rens wollen dabei helfen. 

Sich auf diesen Weg einlassen, bedeutet: 
die Teilnahme an fünf wöchentlichen Treffen 
Termine der wöchentlichen Treffen: 
Mo, 02.03.2020 
Mo, 09.03. 
Mo, 16.03. 
Mo, 23.03. 
Mo 30.03. 
jeweils von 20.00 – 21.30 Uhr in San Dami-
ano Wolfegg 
Leitung und Begleitung Beatrix Zürn PR 
Anmeldung ist erbeten bis Aschermittwoch 
26.02.2020 im Pfarrbüro Wolfegg oder Ber-
gatreute oder per mail an 
beatrix.zuern@drs.de 
  
Informationsabend Taizé-Reise am 
Aschermittwoch, 26.02.2020 
um 18.30 Uhr (nach dem Gottesdienst) im 
Ulrichsaal/Pfarrhaus Wolfegg. 
Für alle, die an der Reise nach Taizé interes-
siert sind und evtl. mitfahren wollen. 
Teilnehmen können Jugendliche ab 15 Jah-
ren und Erwachsene. 
Die Reise findet statt vom  03. - 06.09.2020,  
Reiseveranstalter ist die Firma Heine. 
Die geistliche Leitung und Begleitung hat 
Beatrix Zürn. An diesem Abend erfahren 
Sie Näheres über Taizé und was Sie bei die-
ser Reise erwartet. Wer an diesem Abend 
nicht teilnehmen kann und dennoch an 
dieser Reise interessiert ist, kann sich auch 
bei Beatrix Zürn persönlich melden unter 
07527/9549120 oder beatrix.zuern@drs.de 
  
Fastenpredigten Liebfrauenkirche 
Ravensburg 
Jeweils am Sonntag um 17 Uhr 
1.3. Land Israel: politische oder mystische 
Heimat? 
8.3. „Unsere Heimat ist im Himmel“ 
15.3. vom Verlust und Neugewinn der Heimat 
22.3. Heimat geben-Den Menschen in ihren 
Sehnsüchten heilend begegnen 
29.3. Fremde Heimat Religion 
www.kath-rv.de 
 

Seelsorgeeinheit Oberes Achtal 
http://se-oberes-achtal.drs.de 
  
Kath. Pfarramt St. Katharina 
Chorherrengasse 5, 
88364 Wolfegg, 
Tel. 07527 6213, Fax: 954222 
StKatharina.Wolfegg@drs.de 
Bürostunden (Fr. Netzer): 
Mo., Mi., Fr. 8.30-12.00 Uhr 
  
Kath. Pfarramt St. Philippus 
und Jakobus, 
Ravensburger Str. 31, 
88368 Bergatreute, 
Tel. 07527 4403, Fax: 4406, 
StPhilippusundJakobus. 
Bergatreute@drs.de 
Bürostunden (Fr. Fässler-Koch): 
Di.15.00-18.00 Uhr; Mi 8.30-12.00 Uhr; 
Do 8.30-12.00 Uhr
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Pfarrer Klaus Stegmaier 
Tel. 07527 954223 (außer Mo) 
klaus.stegmaier@drs.de 
Pastoralreferentin Beatrix Zürn, 
Tel. 07527 9549120 (außer Mo); 
beatrix.zuern@drs.de 

Ev. Kirchengemeinde 
Alttann
Seht, wir gehen hinauf nach 
Jerusalem, und es wird alles 
vollendet werden, was geschrie-
ben ist durch die Propheten von 
dem Menschensohn.  
(Lk 18, 31)

Pfarrer Siegfried Kastler 
88364 Wolfegg-Alttann  

Panoramastraße 11 
Tel. 07527 4154 

Gemeindebüro: Ulrike Ulmer, 
Dienstag 9-11Uhr 

E-Mail: Pfarramt.Alttann@elkw.de 
Homepage: 

www.gemeinde.alttann.elk-wue.de 

Termine 
Sonntag, 23.02. - Estomihi 
10.00 Uhr  Gottesdienst (Pfarrer Kastler) 
Montag, 24.02. 
09.30 Uhr Krabbelgruppe 
Mittwoch, 26.02. 
19.30 Uhr Kirchenchorprobe 
Sonntag, 01.03. - Invokavit 
10.00 Uhr  Gottesdienst (Pfarrer Kastler) 

mit Verabschiedung von Pfar-
rer Siegfried Kastler 

 Mitwirkende: Dekan Dr. Lang-
sam, Kirchenchor, Kinder-
kirche, Instrumentalisten, 
Kirchengemeinderat 

 gleichzeitig: Kinderbetreuung 
 im Anschluss: Kirchencafé 
  
Einladung zur Verabschiedung 

Wie bereits mehr-
fach angekün-
digt, laden wir 
herzlich zur Ver-
abschiedung 
von Pfarrer 
Siegfried Kast-
ler am 01. März 
2020 ein. Der 
Gottesdienst 

(Predigt: Pfr. Kastler; Entpflichtung: Dekan 
Dr. Langsam; Mitwirkung von Kirchenchor 
und Instrumentalisten) beginnt um 10 
Uhr. Im Anschluss besteht im Gemeindes-
aal Gelegenheit, sich persönlich von Herrn 
Kastler zu verabschieden. Für das leibli-
che Wohl sorgen Mitglieder des Kirchen-
gemeinderats. 
  

In eigener Sache 
Für die evangelische Kirchengemeinde Alt-
tann bedeutet der Abschied vom Stellen-
inhaber zunächst einmal: es beginnt eine 
neue, „abwechslungsreiche“ Zeit. Seit die-
ser Woche ist die freiwerdende Stelle aus-
geschrieben und während Bewerbungen 
erwartet und Vorbereitungen für eine Neu-
besetzung getroffen werden müssen, fei-
ern wir wie gewohnt sonntags um 10 Uhr 
Gottesdienst, geht das Gemeindeleben 
mit seinen Gruppen und Kreisen, diversen 
Aktivitäten und Festen rege weiter. Ver-
antwortlich für dieses „Gemeindeleben“ 
ist der „frisch“ gewählte Kirchengemein-
derat mit seinem 1. Vorsitzenden Steffen 
Kurz; für Verwaltungsaufgaben und Anfra-
gen unterschiedlichster Art bleibt nach 
wie vor Ulrike Ulmer (Gemeindebüro / Kir-
chenpflege) Ansprechpartnerin. Vertretung 
im Pfarramt hat Pfarrer Glaser (Kisslegg), 
er unterrichtet zunächst die Konfirmand/
innen und wird zur Einsegnung Ende Mai 
den Konfirmationsgottesdienst halten. 

Abschied heißt:  
Was Neues kommt! 
Abschied heißt:  
Was Neues kommt! 

Die zu erwartende „abwechslungsreiche“ 
Zeit bezieht sich vor allem auf unsere Got-
tesdienste: da haben sich freundlicher-
weise Menschen bereit erklärt, mit dafür zu 
sorgen, dass Woche für Woche in der „Höll“ 
Gottesdienst gefeiert werden kann. Da 
bringen engagierte Pfarrer/innen, Pensio-
näre, Theologinnen, Prädikantinnen sich 
ein, mit ihren Themen, ihrer unterschiedli-
chen Herkunft, ihrer Erfahrung. Die Kirchen-
gemeinde kann sich freuen auf eine bunte, 
spannende Vielfalt – und sie kann mit Inte-
resse und Präsenz das (ehrenamtliche) 
Engagement der Prediger/innen wertschät-
zen und Bereicherung und Anregung durch 
die Impulse „von außen“ erfahren. 
Hier an dieser Stelle im kommunalen Amts-
blatt und auf unserer Homepage wird 
wöchentlich die Vertretung für den kom-
menden Sonntag vorgestellt werden, damit 
Interessierte wissen, mit wem sie es im Got-
tesdienst zu tun haben (könnten)! 
Eine Kurzübersicht der Gottesdienste bis 
Ostern wird kommende Woche hier, im 
Schaukasten und auf der Homepage ver-
öffentlicht werden. 
....... 
„Man sollte nicht ängstlich fragen: Was wird 
und kann noch kommen? Sondern sagen: Ich 
bin gespannt, was Gott jetzt noch mit mir vor-
hat.“ (Selma Lagerlöf) 
 

Bitte vormerken! 

Wir feiern zusammen mit den Frauen der 
katholischen Seelsorgeeinheit „Oberes 
Achtal“ den Gottesdienst zum Weltgebets-
tag am Freitag, den 6.März 2020 um 19 Uhr 
in der St.Nikolaus Kirche in Alttann. Herzli-
che Einladung dazu an alle Interessierten! 
  
 

Leben retten durch eine Blut-
spende beim DRK 
Jeder kann plötzlich in die Situation 
kommen, Blut zu benötigen. Blut ist ein 
lebenswichtiges Organ, das nicht künst-
lich hergestellt werden kann. Für viele 
Patienten sind Blutspenden überlebens-
wichtig und ohne Alternative. Täglich 
werden nahezu 15.000 Blutspenden zur 
Versorgung der Patienten in den deutschen 
Kliniken benötigt. Hier bittet der DRK-Blut-
spendedienst um Ihre Hilfe. Bitte spenden 
Sie Blut am Dienstag, dem 25.02.2020 
(Fasnetsdienstag) von 14:30 Uhr bis 
19:30 Uhr, Festhalle, Amtzeller Straße 
20, 88289 Waldburg. 
Jeder Erstspender erhält einen Blutspen-
deausweis mit Eintragung der Blutgruppe. 
Im Rahmen der Blutspender-Werbeaktion 
„2020 wird´s heiß“ und da der Frühling und 
die Grillsaison vor der Tür steht, erhält jeder 
Blutspender bei diesem Termin eine exklu-
sive Grillzange. Blutspender sind zwischen 
18 und 72, Erstspender höchstens 64 Jahre 
alt. Damit die Blutspende gut vertragen 
wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärzt-
liche Untersuchung. Die eigentliche Blut-
spende dauert nur wenige Minuten. Mit 
Anmeldung, Untersuchung und anschlie-
ßendem Imbiss sollten Spender eine gute 
Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein 
ganzes Leben retten kann. Alternative Blut-
spendetermine und weitere Informationen 
zur Blutspende sind unter der gebühren-
freien Hotline 0800-1194911 und im Inter-
net unter www.blutspende.de erhältlich. 
Bitte zur Blutspende den Personalausweis 
mitbringen. 
 
Sensationelle SMV-Fasnetsparty 
an der GMS Waldburg-Vogt  
Am Freitag, den 14. Februar, veranstaltete 
die SMV der Gemeinschaftsschule Wald-
burg-Vogt zum ersten Mal eine Fasnets-
party in der Mehrzweckhalle in Waldburg. 
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Nach mehreren Wochen der Vorbereitung und Organisation durch 
die SMV war es am Freitag endlich soweit. Die SMV Mitglieder 
schmückten die Halle mit Luftschlangen, Luftballons und viel Kon-
fetti sowie mit unserer selbstgenähten Wimpelkette und bereite-
ten alles für die Party vor. 
Am Nachmittag startete der Ball für unsere Grundschülerinnen und 
Grundschüler. Wir freuten uns über ungefähr 60 toll verkleidete Kin-
der. Es wurde der Ententanz, Cowboy und Indianer sowie die Robbe 
und auf viele weitere Lieder getanzt, was für großen Spaß sorgte. 
Zwischendurch stärkten sich die Kinder mit leckeren Kuchen und 
Muffins sowie mit Butterhörnchen und Getränken. Hierbei geht 
nochmal ein besonderer Dank an die vielen Kuchenspenden der 
Eltern. 
Um 18 Uhr begann dann die Fasnetsparty für die Klassen 5 - 10. 
Auch hier freuten wir uns über mehr als 100 Gäste. Die sehr krea-
tiv verkleideten Schülerinnen und Schüler saßen zusammen und 
unterhielten sich oder tanzten auf der Tanzfläche zu den aktu-
ellen Fasnetshits. Auch die Bar mit alkoholfreien Cocktails sowie 
der Candyshop mit Popcorn und Schokobrunnen fanden großen 
Anklang. Ebenso wurden viele Erinnerungsfotos in unserer Foto-
box geschossen. 
Besonderes Highlight der Party war die Lumpenkapelle aus Grün-
kraut und der Fanfarenzug Waldburg, welche für ordentliche Stim-
mung sorgten und die Menge zum Tanzen brachten. 
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer und natürlich an 
alle Gäste für diese tolle Party!  
 
GMS Waldburg-Vogt 
Zum Valentinstag hat die SMV der Gemeinschaftsschule eine Fair-
trade Rosenaktion geplant. Jeder Schüler und jede Schülerin konnte 
eine persönliche Nachricht zusammen mit einer Rose an einen 
Freund verschicken. Für die Grundschüler gab es auch die Möglich-
keit einen Lolli mit einer persönlichen Nachricht zu verschenken. 
Dieses Jahr wurden die Rosen nicht nur bei uns in Waldburg und in 
Vogt verteilt, sondern auch an die Freunde und Freundinnen unse-
rer Schüler und Schülerinnen in den umliegenden Schulen sowie 
in den Ravensburger Schulen. 
Die Aktion ist sehr beliebt und viele unserer Schülerinnen und Schü-
ler freuten sich über eine rote Rose oder einen Lollipop. 
 
Kleidertausch Leupolz 
Samstag, 29. Februar von 14  bis 17 Uhr, 
Gemeindehaus Leupolz (Am Dorfplatz) 
Voller Schrank, trotzdem nichts anzuziehen? 
Bring uns 1 bis maximal 15 gut erhaltene Kleidungsstücke, sowie 
Schuhe und Accessoires (für Männer und Frauen) und nimm dir 
umsonst neue Lieblingsteile mit. Da ständig neues kommt, da blei-
ben, Kaffee trinken und weiterstöbern. Übriggebliebene Kleidungs-
stücke werden von uns an die Aktion Hoffnung weitergegeben. 
Die Kolpingjugend Leupolz freut sich auf euch! 

Endlich Zeit zum Kuscheln

In einer Kur wird die Mutter-Kind- 

Beziehung gestärkt.

Ihre Spende hilft bedürftigen Müttern.
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Spendenkonto IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE | Bank für Sozialwirtschaft

www.muettergenesungswerk.de/jetzt-spenden

Sie möchten uns Ihre Anzeige
per Mail schicken?

anzeigen@duv-wagner.de
Sehr gerne!

SCHENKE LEBEN, 
SPENDE BLUT.
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Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG  
Max-Planck-Straße 14 
70806 Kornwestheim

Unsere Sonderthemen 2020
KW Thema

8

Handel - Handwerk - 
Dienstleistung

(Sonderpreise)

12
16
20
24
28
36
42
46

02/21

KW Thema
7

Handel - Handwerk - 
Dienstleistung

für Ludwigsburg, Remseck/Patt.

(Sonderpreise)

11
17
21
25
29
37
41
47

03/21

KW weitere Themen
7/8 Gesundheit & Beauty

13/14
Schlemmen und Genießen 

zu Ostern
17 Balkon - Terrasse - Garten

18/19 Muttertag
22/23 Immobilien
24/25 Freizeit & Reisen
30/31 Urlaubszeit Sommer
36/37 Schulanfang
43/44 Stille Tage
46/47 Adventszeit
50/51 Weihnachtsgrüße

KW Thema
14

Auto & Zweirad
43/44

KW Thema
5/6

Ausbildung & Beruf19/20
39/40

KW Thema
9/10

Bauen & Wohnen18/19
38/39

KW Thema
10/11

Senioren - Mitten im Leben26/27
44/45

Ihre Ansprechpartner 
erreichen Sie unter:

anzeigen@duv-wagner.de
Tel.: 07154 8222-0
Fax: 07154 8222-15



Nachhilfe  
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert. (gewerblich)  
015792470362

A schene Fasnet wünscht Ihnen
Ihre Landbäckerei Heinzelmann!

Unsere Angebote aus Ofen und Pfanne für Sie bereit 
für die närrische Fasnetszeit

Schillerlocken – Fasnets-Gesichter
Hundsknochen – Höllteufelbrezeln

Sahnegespritztes – Sahnewecken
Mohrenköpfe – Windbeutel

Berliner – Vanilleberliner – gezogene Küchle

Am Rosenmontag, 24. Februar 2020
geöffnet von 6.30 – 13.00 Uhr.

Am Aschermittwoch ganztägig geschlossen.

Lagerverkauf · Jeden Samstag 9-13 Uhr
Schachenstraße 45, Vogt (Gewerbegebiet)

Bio-Zitrusfrüchte
Moro-Blutorangen und Navel-Orangen in 7,5 kg,

Lagerverkauf · Jeden Samstag 9-13 Uhr

10% RABATT

J.Stimmler, 88267 Vogt
Tel. 0 75 29 - 16 86
Zertifi zierter Betrieb,
Kontrollnummer: DE-ÖKO-006

bei Vorlage 
der Anzeige

Verö� entlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsentieren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-0

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 50 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-0
Telefax 07154 8222-10 · anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!

KW
 1

0 - SENIOREN -
MITTEN IM LEBEN

Wohlfühlwohnungen

Telefon: 0751/996 990 99 · www.betz-baupartner.de

Beratungszeiten:

Mi., Fr. und So., 16 – 17 Uhr 

Büro Ganterhofstr. 2, RV/Erlen

Unverbindliche Illustration, Energieausweis in Erstellung

  2, 3 und 4 Zimmer

  Fußbodenheizung

  Aufzug und Tiefgarage

  Kaufpreis ab e 199.000,–
Provisionsfrei

Baustart Frühjahr 2020

Praxis für Krankengymnastik M. Hemprich

ET & Ultraschall – Reizströme 
– Interferenzströme

Dorfplatz 25 • 88281 Schlier • Tel. 07529 / 3990

GESCHÄFTSANZEIGEN

GESUNDHEIT

UNTERRICHT

IMMOBILIENMARKT

Mit einer Patenschaft können
Sie Kinderarbeit bekämpfen.

Ein Leben 
verändern!

„Werden 
  Sie Pate!“

Plan International Deutschland e.V.
www.plan.de



Bergstraße 3 • 88267 Vogt
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Bergstraße 3 • 88267 Vogt
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Bergstraße 3 • 88267 Vogt
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Verkaufswagen-Standzeiten Wolfegg
(Verkaufswagen-Standort „Busparkplatz Hofgarten”)
wie folgt: Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr
Verkaufswagen-Standzeiten Alttann
(Verkaufswagen-Standort „an der Bushaltestelle Abzweigung Lindenbühl” 
wie folgt: Samstag von 13.00 Uhr – 14.00 Uhr.

Zum Wochenende Donnerstag, 20.02. bis Samstag, 22.02.20

Schweinebraten zart 100 g 1,09 €

Siedfl eisch von der Rippe und Brust 100 g 0,99 €

1a Bierschinken 100 g 1,39 €

Schübling frisch und knackig 100 g 1,09 €

Wurstsalat hausgemacht 100 g 1,09 €

Ab sofort suchen wir zur Verstärkung unseres Teams:

Koch bzw. Hauswirtschafter/in
gerne auch Quereinsteiger (m/w/d) in Teilzeit (ca. 20 Std.)

Bitte vereinbaren Sie telefonisch ein Gespräch mit Frau 
Fiegle, gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen

per Post o. Email: metzgerei-fi egle@t-online.de

boden  I  parkett  I  sonnenschutz  raumtextilien  I  terrassendach

Unsere Ausstellungen sind von Mi. bis Sa. geöffnet 

trilago gmbh
Im Leimen 16  

88069 Tettnang-Tannau  
Tel. 07542 93141-0

späth by trilago 
Berblingerstr. 22 

88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 4410

www.trilago.de

DER PERFEKTE  
 BODEN 
für Ihr individuelles 
 Raumgefühl 

NUR NOCH BIS 

31. MÄRZ 2020

10% WINTERRABATT 
auf Kassetten-Markisen  
von Warema 
Schöner Schutz an sonnigen Tagen

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG · Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Neu bei uns!
Mitteilungsblatt Weingarten

Seit Februar betreuen wir das
Mitteilungsblatt Weingarten.

Nutzen Sie Ihre Chance und erreichen Sie
noch mehr Haushalte mit Ihrer Anzeige.

Ab 07.02.2020
Auflage  12.000 Exemplare
Anzeigenschluss  in der Erscheinungswoche
 mittwochs 10 Uhr
Erscheinungstermin freitags

Bei Fragen hilft Ihnen
Frau Lau gerne weiter:

07154 8222-70 oder per Mail
unter anzeigen@duv-wagner.de



Schachenstr. 43,  88267 Vogt,  Tel. 07529 - 6126,  www.badstuber.de

Zum neunten Mal in Folge 
von Kunden ausgewählt

Service für ALLE Fahrzeugmarken!
-  Ölwechsel - Reifenservice und -einlagerung
-  TÜV – AU im Haus - Reparaturen aller Art
-  Unfallinstandsetzung - Kundendienst nach Herstellervorgaben
-  Eigene Lackiererei - Kostenloser Hol- und Bringservice
- Autoglas -  Gasprüfung Freizeitmobile

KFZ-Meisterbetrieb
Lackierungen

Wir suchen 

Mitarbeiter für 

die Montage

in Teilzeit oder 

auf selbst

ständiger Basis 

(m/w/d) 

  Warum  
 ich alles 
  gebe? 
   Wei l ich  
h ier so v ie l  
 zurück- 
bekomme

 

 

 

 

 

 

Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist sucht für ihre 

gemeinnützige Tochtergesellschaft Heilig Geist – Leben 

im Alter für die Sozialstation in Kißlegg, Bad Wurzach, 

Wolfegg ab sofort:

Pflegefachkräfte (m/w/d)
Teilzeit mit 30 bis 80 %, Web-ID 19476

Pflegehelfer / Arzthelfer /  

Familienpfleger (m/w/d)
Teilzeit mit 30 bis 50 %, Web-ID 19477

Kontakt jeweils: Helena Fening, Tel. +49 7563 8440 

 

Von Menschen für Menschen. Wir sind für den Einzelnen  

da – für Menschen, die helfen, und Menschen, die Hilfe 

benötigen. Im Verbund mit der Stiftung Liebenau engagie- 

ren wir uns dafür, dass ältere Menschen in größtmöglicher 

Selbstbestimmung leben können und gut betreut sind. 

Mehr unter: www.stiftung-liebenau.de/karriere

Einfach mal anrufen

Wir sind seit über 40 Jahren Hersteller automati scher
Schiebetüren und betreuen unsere Kunden bundesweit.

Wir suchen ab sofort für unseren Standort Bad Wurzach auf
Teilzeit oder 450-€-Basis (Einsatzzeiten Montag – Freitag) einen

technisch erfahrenen Monteur m/w/d
für unsere Montage-, Wartungs-, und Servicearbeiten

mit handwerklich prakti scher Erfahrung

Ferner bieten wir ab September 2020 einen

Ausbildungsplatz
zum Industriekaufmann m/w/d

Neben allg. Bürotäti gkeiten und Organisati onstalent ist
auch technisches Interesse gefragt.

Wir bieten ein gutes Betriebsklima und einen sicheren
Arbeitsplatz bei guter Bezahlung.

Bitt e senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
DoorMaster e.K., Riedhofstr. 8-10, 88410 Bad Wurzach

 07564 / 94 864-0, E-Mail an e.hoerberger@doormaster.de

Sehr geehrte Kunden,

ab März 2020 steht unser Postfach nicht mehr 
zur Verfügung. 
Wir bitten Sie daher, alle Zusendungen nur 
noch an unsere Hausadresse zu adressieren:

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 14, 70806 Korwestheim

Vielen Dank,
das Team von Druck + Verlag Wagner

Postfachkündigung

KFZ-MARKT

STELLENANGEBOTE


